
Regelung eines Mitgliedstaats, die es erlaubt, ohne vorherige 
Genehmigung Arzneimittel mit einem niedrigeren Preis und 
ähnlichen Merkmalen wie zugelassene Arzneimittel in diesem 
Staat in den Verkehr zu bringen 

Tenor 

1. Die Republik Polen hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus 
Art. 6 der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines 
Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel in der durch die 
Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. November 2007 geänderten Fassung 
verstoßen, dass sie Art. 4 der Ustawa Prawo farmaceutyczne 
(Arzneimittelgesetz) vom 6. September 2001 in der durch das 
Gesetz vom 30. März 2007 geänderten Fassung erlassen und 
beibehalten hat, soweit diese Rechtsvorschrift aus dem Ausland 
eingeführte Arzneimittel, die dieselben Wirkstoffe, dieselbe Dosie
rung und dieselbe Darreichungsform aufweisen wie Arzneimittel, 
die in Polen eine Genehmigung für das Inverkehrbringen erhalten 
haben, unter u. a. der Voraussetzung von der Genehmigung für 
das Inverkehrbringen befreit, dass der Preis dieser eingeführten 
Arzneimittel im Verhältnis zum Preis der Erzeugnisse, für die 
eine solche Genehmigung erteilt wurde, wettbewerbsfähig ist. 

2. Die Republik Polen trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 209 vom 31.7.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 27. März 
2012 (Vorabentscheidungsersuchen des Højesteret — 

Dänemark) — Post Danmark A/S/Konkurrencerådet 

(Rechtssache C-209/10) ( 1 ) 

(Art. 82 EG — Postunternehmen in beherrschender Stellung, 
das hinsichtlich der Beförderung bestimmter adressierter Sen
dungen zur Erbringung eines Universaldienstes verpflichtet ist 
— Anwendung von niedrigen Preisen auf bestimmte ehema
lige Kunden eines Wettbewerbers — Kein Beweis für die Ab
sicht — Preisdiskriminierung — Niedrige und selektive Preise 
— Tatsächliche oder wahrscheinliche Verdrängung eines 
Wettbewerbers — Auswirkung auf den Wettbewerb und da

mit auf die Verbraucher — Objektive Rechtfertigung) 

(2012/C 151/06) 

Verfahrenssprache: Dänisch 

Vorlegendes Gericht 

Højesteret 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Post Danmark A/S 

Beklagter: Konkurrencerådet 

Beteiligte: Forbruger-Kontakt a-s 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen des Højesteret — Auslegung des 
Art. 82 EG (jetzt Art. 102 AEUV) — Missbrauch einer beherr
schenden Stellung — Postunternehmen in beherrschender Stel
lung und mit Beförderungspflicht für adressierte Briefe und Pa
kete, das bei Postwurfsendungen eine selektive Preissenkung auf 
ein Niveau vornimmt, das unter seinen durchschnittlichen Ge
samtkosten, aber über seinen durchschnittlichen inkrementellen 
Kosten liegt — Auf die Ausschließung eines Wettbewerbers 
gerichteter Missbrauch 

Tenor 

Art. 82 EG ist dahin auszulegen, dass eine Niedrigpreispolitik, die ein 
Unternehmen in beherrschender Stellung gegenüber einigen wichtigen 
ehemaligen Kunden eines Wettbewerbers betreibt, nicht allein deshalb 
als eine missbräuchliche Verdrängungspraxis anzusehen ist, weil der 
von diesem Unternehmen gegenüber einem dieser Kunden angewandte 
Preis zwar unter den durchschnittlichen Gesamtkosten, jedoch über den 
durchschnittlichen inkrementellen Kosten der fraglichen Tätigkeit liegt, 
wie sie in dem dem Ausgangsrechtsstreit zugrunde liegenden Verfahren 
geschätzt wurden. Um zu entscheiden, ob unter Umständen wie denen 
im Ausgangsverfahren wettbewerbswidrige Auswirkungen vorliegen, ist 
zu prüfen, ob diese Preispolitik ohne eine objektive Rechtfertigung zu 
einer tatsächlichen oder wahrscheinlichen Verdrängung dieses Wett
bewerbers zum Schaden des Wettbewerbs und damit der Verbraucher
interessen führt. 

( 1 ) ABl. C 179 vom 3.7.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 29. März 
2012 — Europäische Kommission/Italienische Republik 

(Rechtssache C-243/10) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Staatliche Beihil
fen — Beihilfen zugunsten der Hotelbranche auf Sardinien — 

Rückforderung) 

(2012/C 151/07) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: 
D. Grespan und B. Stromsky) 

Beklagte: Italienische Republik (Prozessbevollmächtigte: G. 
Palmieri im Beistand von P. Gentili, avvocato dello Stato) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Kein fristgerechter Er
lass aller Maßnahmen, die erforderlich sind, um den Art. 2, 3 
und 4 der Entscheidung 2008/854/EG der Kommission vom 2. 
Juli 2008 über die Beihilferegelung „Regionalgesetz Nr. 9 aus 
dem Jahr 1998“ und die missbräuchliche Anwendung der Bei
hilfe N 272/98 C 1/04 (ex NN 158/03 und CP 15/2003) (be
kanntgegeben unter Aktenzeichen K(2008) 2997) (ABl. L 302, 
S. 9) nachzukommen
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Tenor 

1. Die Italienische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen 
aus den Art. 2 und 3 der Entscheidung 2008/854/EG der 
Kommission vom 2. Juli 2008 über die Beihilferegelung „Regio
nalgesetz Nr. 9 aus dem Jahr 1998“ und die missbräuchliche 
Anwendung der Beihilfe N 272/98 C 1/04 (ex NN 158/03 
und CP 15/2003) verstoßen, dass sie innerhalb der vorgeschrie
benen Fristen nicht alle Maßnahmen ergriffen hat, die erforderlich 
sind, um die Beihilfen, die nach der Beihilferegelung, die mit der 
genannten Entscheidung für rechtswidrig und mit dem Gemein
samen Markt unvereinbar erklärt wurde, gewährten Beihilfen von 
den Empfängern zurückzufordern. 

2. Die Italienische Republik trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 209 vom 31.7.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 29. März 
2012 (Vorabentscheidungsersuchen des Conseil d'État — 
Frankreich) — Véleclair SA/Ministre du budget, des 

comptes publics et de la réforme de l'Etat 

(Rechtssache C-414/10) ( 1 ) 

(Mehrwertsteuer — Sechste Richtlinie — Art. 17 Abs. 2 
Buchst. b — Besteuerung eines aus einem Drittland 
eingeführten Erzeugnisses — Nationale Regelung — Recht 
auf Abzug der Einfuhrmehrwertsteuer — Voraussetzung — 
Tatsächliche Entrichtung der Mehrwertsteuer durch den 

Steuerpflichtigen) 

(2012/C 151/08) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Conseil d'État 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Véleclair SA 

Beklagter: Ministre du budget, des comptes publics et de la 
réforme de l'Etat 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Conseil d’État — Auslegung des 
Art. 17 Abs. 2 Buchst. b der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG 
des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechts
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern — Ge
meinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige 
Bemessungsgrundlage (ABl. L 145, S. 1) — Nationale Rechts
vorschrift, die das Recht auf Abzug der Einfuhrmehrwertsteuer 
von der tatsächlichen Zahlung dieser Steuer durch den Steuer
schuldner abhängig macht 

Tenor 

Art. 17 Abs. 2 Buchst. b der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des 
Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehr
wertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage ist 

dahin auszulegen, dass er es einem Mitgliedstaat nicht erlaubt, das 
Recht auf Abzug der Einfuhrmehrwertsteuer von der tatsächlichen vor
herigen Zahlung dieser Steuer durch den Steuerschuldner abhängig zu 
machen, wenn dieser auch der zum Abzug Berechtigte ist. 

( 1 ) ABl. C 301 vom 6.11.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 29. März 
2012 (Vorabentscheidungsersuchen der Corte suprema di 
cassazione — Italien) — Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Agenzia delle Entrate/3M Italia SpA 

(Rechtssache C-417/10) ( 1 ) 

(Direkte Besteuerung — Einstellung von bei dem in Steuer
sachen letztinstanzlich entscheidenden Gericht anhängigen 
Verfahren — Rechtsmissbrauch — Art. 4 Abs. 3 EUV — 
Vom Vertrag garantierte Freiheiten — Diskriminierungsverbot 
— Staatliche Beihilfen — Verpflichtung, eine wirksame 

Anwendung des Unionsrechts zu gewährleisten) 

(2012/C 151/09) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Vorlegendes Gericht 

Corte suprema di cassazione 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle 
Entrate 

Beklagte: 3M Italia SpA 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Corte suprema di cassazione — 
Körperschaftsteuer — Nationale Regelung, die je nach Sitzort 
von Gesellschaften einen jeweils anderen Besteuerungssatz für 
ihre Dividenden vorsieht — Handelsgeschäft unter Beteiligung 
von Gesellschaften mit Sitz in Italien und Gesellschaften mit 
Sitz im Ausland — Behördenentscheidung, bei im Ausland nie
dergelassenen Gesellschaften die geschuldete Steuern für an
wendbar zu erachten — Begriff des Rechtsmissbrauchs im Sinne 
des Urteils Halifax u. a. (C-255/02) — Anwendbarkeit auf die 
nicht harmonisierten nationalen Steuern wie z. B. die direkten 
Steuern 

Tenor 

Das Unionsrecht, insbesondere das Rechtsmissbrauchsverbot, Art. 4 
Abs. 3 EUV, die vom AEU-Vertrag garantierten Freiheiten, das Dis
kriminierungsverbot, die Vorschriften über staatliche Beihilfen und die 
Verpflichtung, die wirksame Anwendung des Unionsrechts zu gewähr
leisten, ist dahin auszulegen, dass es in einem die direkte Besteuerung 
betreffenden Verfahren wie dem Ausgangsverfahren der Anwendung
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